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(«)  Füllventil  für  eine  Behälterfüllmaschine. 
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0   Es  soll  eine  Verbesserung  der  konstruktiven 
Ausbildung  sowie  eine  vereinfachte  Steuerung  des 
Ventils  erzielt  werden.  Dieses  wird  dadurch  erreicht, 
daß  bei  einem  Füllventil  (1)  zum  Abfüllen  von  Behäl- 
tern  (28)  unter  Gegendruck  eine  erste  Feder  (18) 
vorgesehen  ist,  die  das  Gasrohr  (15)  um  den  Ven- 
tilschließkörper  (8)  voneinander  auf  Abstand  spannt, 
wobei  das  Gasrohr  an  einem  oberen  Anschlag  (22) 
des  Ventilschließkörpers  anliegt  und  eine  zweite  Fe- 
der  (25)  mit  stärkerer  Vorspannung  als  die  der  er- 
sten  Feder  (18)  vorhanden  ist  und  das  Gasrohr  bei 
Abwärtsdrehung  des  Schaltnockens  (13)  durch  die 
erste  Feder  in  seine  untere  Endposition  verbracht 
wird,  wobei  der  Ventilkörper  (8)  in  Schließposition 
verbleibt  und  durch  Einwirken  des  Schaltnockens 
(13)  auf  die  zweite  Feder  (25)  gegen  die  Kraft  der 
ersten  Feder  (18)  in  Öffnungsstellung  verbringbar  ist. 
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)ie  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  Alle  Anspruchsgebuhren  wurden  innernaiD  der  vorgescnrieDenen  i-rist  entricmet.  uer  vornegenoe  eurapaiscne 
Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

|  j  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden. 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

I  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Mach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
ungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlich: 
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□  

Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

f  
Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind, 

nämlich  Patentansprüche: 
Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  Innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen. 

nämlich  Patentansprüche: 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 
Nach  Auffassung  der  RechefChenabteüung  entspricht  die  vorliegende  europaische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen 
an  die  Einlhettlichtkeit  der  Erfindung;  sie  enthalt  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
lämlich; 

1.  P a t e n t a n s p r ü c h e   1,3  und  4-7  wenn  n icht   abhängig  von 

2.  P a t e n t a n s p r ü c h e   2  und  4-7  wenn  abhängig  von  Anspruch  2 

1.  Anordnung  des  V e n t i l s c h l i e s s k ö r p e r s   und  des  G a s r o h r e s  
in  einem  F ü l l v e n t i l   (Anspruch  1  und  abhängige  Ansprüche  

2.  Methode  zum  Halten  des  V e n t i l s c h l i e s s k ö r p e r s   e i n e s  
F ü l l v e n t i l s   in  S c h l i e s s s t e i l u n g   und  Abdich tkörper   d a f ü r  
(Anspruch  2  und  abhängige  Ansprüche  davon) 

Die  gemeinsamen  t e c h n i s c h e n   Merkmale  der  zwei  E r f i n d u n g e n  
sind  im  O b e r b e g r i f f   des  Anspruchs  1  b e s c h r i e b e n .  

Diese  Merkmale  sind  bekannt  (s iehe  DE-A-  3  725  609) .  
Die  kennze ichnenden   Tei le   der  Ansprüche  1  und  2  haben  k e i n  
gemeinsames  Merkmal,  das  einen  t e c h n i s c h e n   Zusammenhang 
zwischen  d iesen  Erf indungen  h e r s t e l l t .  
F o l g l i c h   i s t   die  Pa ten tanmeldung  n ich t   e i n h e i t l i c h  
im  Sinne  von  A r t i k e l   82  und  Regel  30  EPU. 

Anspruch  2 

davon  ) 

Der  Gegenstand  des  Anspruchs  2  wurde n i c h t  r e c h e r c h i e r t   . 
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